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Gemeinde Busdorf:  20. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 18 „Erweiterung Gewerbegebiet Am Königs-
hügel“ 

hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg 
        als Träger öffentlicher Belange 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die untere Naturschutzbehörde weist auf Folgendes hin: 

Im Plangebiet befinden sich Knicks, welche als gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 

Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 21 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) weder beeinträchtigt noch zerstört werden dürfen. Grundsätzlich ist entlang dieser 

Knicks mit allen baulichen Anlagen inklusive aller Nebenanlagen ein Schutzstreifen von min-

destens 3,00 m zum Knickwallfuß einzuhalten. Dieser ist im Textteil B zur Planzeichnung zu 

so festzusetzen, dass eine Bebauung jeglicher Art ausgeschlossen wird. 

Die Genehmigung zur Knickrodung ist separat bei der unteren Naturschutzbehörde zu bean-

tragen. Da es sich bei dem zu rodenden Knickabschnitt um einen Ausgleichsknick handelt, ist 

ein erhöhter Kompensationsfaktor von 1:3 zu leisten. 

Nach Satzungsbeschluss sind die Abgrabungen im Satzungsbereich bereits naturschutzrecht-

lich berücksichtigt. Zu beachten ist jedoch, dass der potenziell bei Erdarbeiten anfallende Bo-

denaushub ab einer Menge von 30 m³ nicht ohne Genehmigung über die Baumaßnahmen 
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hinaus gelagert oder andernorts verbracht oder eingearbeitet werden darf. Nach § 8 Abs. 1 

Nr. 2 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) stellen u. a. die sonstigen Aufschüttungen und 

Auffüllungen, wenn die betroffene Bodenfläche größer als 1.000 m² oder die zu verbringende 

Menge mehr als 30 m³ beträgt, einen Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG) dar. Aufschüttungen bedürfen daher gem. § 17 BNatSchG i. V. m. § 11a 

LNatSchG einer Genehmigung, wenn die betroffene Bodenfläche größer als 1.000 m² ist oder 

die zu verbringende Menge mehr als 30 m³ beträgt. 

Sofern die geplante Begrünung der Sondergebietsfläche durch Ansaat erfolgen soll, weise ich 

darauf hin, dass hierfür gem. § 40 BNatSchG ausschließlich die Verwendung von gebietshei-

mischem Saatgut (sog. „Regio-Saatgut“) zulässig ist.  

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem „Gesetz zum Schutz der Insektenviel-

falt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften“ mit Artikel 1 - Änderung des 

BNatSchG - Nr. 13 der § 41 a „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nacheiligen Auswirklungen 

von Beleuchtungen“ ergänzt wurde. Danach sind neu zu errichtende Beleuchtungen an Stra-

ßen und Wegen, Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete 

oder lichtemittierende Werbeanlangen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leucht-

mitteln zu versehen und zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen der wildlebenden Arten vor 

nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. Daher wird folgendes vor-

geschlagen: 

Die fledermaus- und insektenfreundliche Außenbeleuchtung sollte in den Bebauungsplan als 

Festsetzung mit aufgenommen werden. Dabei ist insbesondere auf die Verwendung von aus-

schließlich warmweißen Licht bis maximal 3.000 Kelvin, geringe UV- und Blaulichtanteile so-

wie die Anbringung in möglichst geringer Höhe, eine nach unten abstrahlende Ausrichtung und 

kurze Beleuchtungsdauer hinzuweisen. 

 

 

Seitens der unteren Wasserbehörde (Abwasser) bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 

18 „Erweiterung des Gewerbegebietes am Königshügel“ in der Gemeinde Busdorf keine 

grundsätzlichen Bedenken. 

Das Schmutzwasser ist zentral zu entsorgen. Zur Beseitigung des Niederschlagwassers ist 

ein Bewirtschaftungskonzept aufzustellen, dass eine dezentrale Versickerung über den be-

wachsenen Oberboden vorsieht.  

Dazu ist eine ausreichende Fläche auf dem Grundstück für die Versickerungsanlagen vorzu-

sehen. Der kf-Wert und ein ausreichender Abstand zum Grundwasser sind durch ein Boden-

gutachten entsprechend nachzuweisen. 
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Seitens der unteren Wasserbehörde (Binnenhochwasserschutz) bestehen gegen die 20. 

Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Er-

weiterung Gewerbegebiet Am Königshügel“ in der Gemeinde Busdorf Bedenken hinsichtlich 

der Starkregenvorsorge. 

Im Plangebiet kann es bei außergewöhnlichen und extremen Starkregenereignissen zu Über-

flutungen durch Sammlung von Niederschlagswasser kommen. Dadurch sind Schäden an der 

geplanten Bebauung nicht ausgeschlossen. Die Belange der Starkregenvorsorge sind durch 

Maßnahmen zum Schutz oder Reduzierung von Starkregengefahren in der Bauleitplanung zu 

berücksichtigen.   

Die Gefährdung geht aus der „Hinweiskarte Starkregengefahren für Schleswig-Holstein“ des 

Bundesamtes für Karographie und Geodäsie hervor. Die Hinweiskarte steht Online zur Verfü-

gung und kann als freier Webdienst (WMS-Service) in Fachgeoinformationssysteme einge-

bunden werden (Link: https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/H/hydrologie_und_-

niederschlag/hinweiskartenStarkregengefahren). 

 

 

Die untere Bodenschutzbehörde weist auf Folgendes hin: 

Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes (§1 BBodSchG i. V. mit § 1a Abs. 2 BauGB) 

sind zu berücksichtigen. Es ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden 

zu achten. 

Es bestehen keine Bedenken, wenn folgende Auflagen eingehalten werden: 

Der Punkt 3.10 „Bodenschutz“ in der Begründung ist entsprechend anzupassen / zu ergänzen: 

• Der Beginn der Erschließungsarbeiten ist der unteren Bodenschutzbehörde (uBB) spätes-

tens zwei Wochen vorab mitzuteilen (Benjamin.grass@schleswig-flensburg.de). 

• Es ist eine sinnvolle Baufeldunterteilung vornehmen, um flächendeckende, ungeregelte 

Befahrungen zu vermeiden. Es hat eine Trennung der Bereiche für Bebauung von den 

Bereichen für Grünfläche zu erfolgen. 

• Es ist eine ausreichende Flächenbereitstellung für Baustelleneinrichtung, Lagerung von 

Baumaterialien, Bodenzwischenlagerung vorzusehen. 

• Die Anlage von Baustraßen und Bauwegen hat nach Möglichkeit nur dort zu erfolgen, wo 

später befestigte Wege und Plätze liegen.  

• Der Boden ist im Rahmen der Erdarbeiten horizont- bzw. schichtenweise auszubauen und 

zu lagern. Beim Wiederauftrag ist auf den lagerichtigen Einbau der Substrate zu achten.

   

Beachtung „DIN 19731:1998-05 – Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“ 

und „DIN 18915:2018-06 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“. 

• Bei der Lagerung des Oberbodens ist auf eine maximale Höhe der Mieten von 2,0 m mit 

steilen Flanken zu achten. Die Oberfläche ist zu glätten aber nicht zu verschmieren. Die 
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Lagerdauer ist zu begrenzen. Bei Anlage von Unterbodendepots sollten diese eine Höhe 

von 4 m nicht übersteigen. 

• Bei längeren Lagerdauern von mehr als 6 Monaten ist die Oberbodenmiete mit tiefwurzeln-

den, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (Luzerne, Lupine etc.) zu begrü-

nen. Die Depots sollten generell nicht befahren werden.  

• Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Eine Verwertung als 

Füllmaterial ist nicht zulässig. 

• Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwertung zuzuführen; 

idealerweise innerhalb des Planungsgebietes. Bei der Verwertung ist auf eine angepasste 

(ortsübliche) Schichtmächtigkeit des Oberbodens zu achten. Sollte eine landwirtschaftliche 

Aufbringung vorgesehen sein, ist ein entsprechender Antrag bei der unteren Naturschutz-

behörde zu stellen (vgl. Hinweis). 

• Zur Vermeidung von unnötigen Bodenverdichtungen, sind die Fahrzeugeinsätze so zu pla-

nen, dass die Überrollhäufigkeiten bzw. mechanischen Belastungen in später unbebauten 

Bereichen auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. 

• Bei hoher Bodenfeuchte/wassergesättigten Bodenverhältnissen sind die Erdarbeiten wit-

terungsbedingt einzustellen und dürfen erst nach Abtrocknung wiederaufgenommen wer-

den. 

• Für eine Verwertung des Bodens auf landwirtschaftlichen Flächen ist – bei einer Menge 

≥ 30 m³ bzw. ≥ 1.000 m² – ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüt-

tung) bei der unteren Naturschutzbehörde zu stellen. 

 

Aus planerischer Sicht weise ich darauf hin, dass die gewerblichen Entwicklungen der Ge-

meinde Busdorf einen wichtigen Beitrag im Stadt-Umland-Bereich Schleswig leisten. Der Ge-

meinde wird daher empfohlen, die angestrebte Solarplanung auf den anschließenden 

Flächen zugunsten einer gewerblichen Weiterentwicklung zu überdenken. 

 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 

gegeben. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag: 

 

gez. Kortüm 
  


